
 

Gegenüberstellung der Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielgeräte und auf das Spielen um 
Geld oder Sachwerte im Gebiet der Gemeinde Ahnatal 

 

Alte Fassung Neue Fassung 

§ 2 
Steuergegenstand, Besteuerungstatbestände 

 
Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für 
a) die Benutzung von Spiel- und Geschicklichkeitsapparaten, 
soweit sie öffentlich zugänglich sind, 
b) das Spielen in Spielclubs, Spielcasinos und ähnlichen 
Einrichtungen um Geld oder Sachwerte. 

§ 2 
Steuergegenstand, Besteuerungstatbestände 

 
(1) Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für 

1.  die Benutzung von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten, 
soweit sie öffentlich zugänglich sind,  
2.  das Spielen in Spielclubs, Spielcasinos und ähnlichen 
Einrichtungen um Geld oder Sachwerte. 

 
 
(2) Als öffentlich zugänglich gelten auch Orte, die nur gegen 

Entgelt gleich welcher Art oder nur von einem bestimmten 
Personenkreis betreten werden dürfen. 

 

§ 4 
Steuersätze 

 
(1) Die Steuer beträgt 
     zu § 2 a): 
     je angefangenem Kalendermonat und Apparat 
 
    1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeit 
    a) in Spielhallen                              15 v. H. der Bruttokasse, 
                                                            höchstens 200,- Euro, 
    b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 
                                                            15 v. H. der Bruttokasse, 
                                                            höchstens 100,- Euro; 
 
 
 
 

§ 4 
Steuersätze 

 
(1) Die Steuer beträgt  

zu § 2 Abs. 1 Nr. 1: 
je angefangenem Kalendermonat und Gerät  
 
1. für Geräte mit Gewinnmöglichkeit 20 v.H. der Bruttokasse, 
 
 
 
 
 
 
 
 



    2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit 
    a) in Spielhallen                               9 v. H. der Bruttokasse, 
                                                             höchstens 80,- Euro, 
    b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 
                                                             8 v. H. der Bruttokasse, 
                                                             höchstens 40,- Euro; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     3. für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder 
     Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine 
     Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum 
     Gegenstand haben, 
     a) in Spielhallen                              20 v. H. der Bruttokasse, 
                                                             höchstens 250,- Euro, 
     b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 
                                                             20 v. H. der Bruttokasse, 
                                                             höchstens 250,- Euro; 
 
     zu § 2 b): 
     je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat  
     25,- Euro. 
 
(2) In den Fällen, in denen die Bruttokasse nach § 3 Ziff. 1 nicht 
     nachgewiesen wird, gelten die in Abs. 1 genannten Höchst-  
     beträge zugleich als Festbeträge. 

2. für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit 20 v.H. der 
Bruttokasse, 
 
 
 
 
 
3. Sofern ein Gerät ohne Gewinnmöglichkeit nicht über ein 
Zählwerk, das den 
Nachweis nach § 7 Absatz 4 ermöglicht verfügt, beträgt die 
Steuer  
 
a) in Spielhallen             200 Euro, 
b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten  200 Euro,   
 
4. für Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder 
Gewalttätigkeiten dargestellt  werden oder die eine 
Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum 
 Gegenstand haben 20 v.H. der Bruttokasse, 
 
 
 
 
 
 
zu § 2 Abs. 1 Nr. 2: 
je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat 25 
Euro. 

 
(2) Ist der Betrag der Bruttokasse bei einem Gerät und in einem 

Kalendermonat negativ, findet eine Verrechnung mit dem 
Betrag der Bruttokasse anderer Geräte oder für andere 
Kalendermonate nicht statt. 

 
(3) In den Fällen, in denen die Bruttokasse nach § 3 Ziff. 1 nicht 

nachgewiesen  wird, schätzt der Gemeindevorstand die 
Bruttokasse. 



 

§ 5 
Verfahren bei der Besteuerung für vergangene und 

zukünftige Besteuerungszeiträume 
 

(1) Unter Berücksichtigung der vorstehenden Bestimmungen 
geänderte Steuerklärungen für die einzelnen Besteuerungs-
zeiträume (Kalendervierteljahre) der Vergangenheit sind unter 
Beifügung entsprechender Belege bis spätestens zu dem vom 
Gemeindevorstand festzusetzenden Termin einzureichen. 
 

(2) Wurden im Gebiet der Gemeinde Ahnatal mehrere Apparate 
mit Gewinn-möglichkeit betrieben, so kann die Besteuerung 
nach der Bruttokasse für vergangene Besteuerungszeiträume 
nur für alle Apparate mit Gewinnmöglichkeit einheitlich mit 
Bindungswirkung für jeweils ein Kalenderjahr verlangt werden. 
Das Gleiche gilt für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit. 
 

(3) Die Besteuerung nach der Bruttokasse ist nur dann zulässig, 
wenn der Kasseninhalt für alle im Gebiet der Gemeinde 
Ahnatal betriebenen Apparate mit Gewinnmöglichkeit 
manipulations- und revisionssicher durch elektronische 
Zählwerkausdrucke festgestellt und nachgewiesen werden 
kann. Das Gleiche gilt für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit. 
 

(4) Für künftige Besteuerungszeiträume kann anstelle der 
Besteuerung nach der Bruttokasse eine Besteuerung nach 
den in § 4 Abs. 1 genannten Höchstbeträgen, die zugleich 
Festbeträge sind, verlangt werden. 
 

(5) Der Antrag auf abweichende Besteuerung nach Abs. 4 ist bis 
zum 15. Tag nach Ablauf des ersten in einem Kalenderjahr zur 
Besteuerung anfallenden Kalendervierteljahres für die Zeit 
vom Beginn dieses Kalendervierteljahres an zu stellen. 
 

(6) Die abweichende Besteuerung nach Abs. 4 hat so lange 
Gültigkeit, bis sie schriftlich gegenüber dem Gemeindevor-

 



 stand widerrufen wird. Eine Rückkehr zur Regelbesteuerung 
sowie erneute Wechsel zur abweichenden Besteuerung sind 
jeweils nur zum Beginn eines Kalenderjahres zulässig. 
 

(7) Werden im Gebiet der Gemeinde Ahnatal mehrere Apparate 
mit Gewinn-möglichkeit betrieben, so kann die abweichende 
Besteuerung nach Abs. 4 nur für alle Apparate mit 
Gewinnmöglichkeit einheitlich beantragt werden. Das Gleiche 
gilt für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit. 

 




